
Nr. 148 Fristenkatalog und Kassationsordnung für die
Pfarrgemeinden des Erzbistums Köln

Köln, den 24. Mai 1982

I. Fristenkatalog

Vorbemerkung: -

Der nachfolgende Katalog von Aufbewahrungsfristen
umfaßt naturgemäß nur die wesentlichen Schriftgutarten,
die in einer Pfarrverwaltung anzufallen pflegen. Es ist
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stets zu bedenken, daß auch nach Ablauf der Frist keine
Unterlagen ohne weiteres vernichtet werden dürfen; in
diesem Falle ist nach den Bestimmungen der mit dem
Fristenkatalog verbundenen Kassationsordnung zu ver-
fahren.

Für die Aufbewahrung der in den Pfarreien des Erzbis-
tums Köln zu führenden Amtsbücher, Verzeichnisse,
Urkunden, Akten und Belege gilt folgendes.

A. Pfarreien im allgemeinen
1. Dauernd aufzubewahren sind:

a) Schriftgut für pastorale Zwecke
Firmungsbuch
Pfarrgemeinderiltsprotokolle
Statistiken
Sterberegister (Totenbuch)
Stiftungs buch
Taufbuch
Trauungsbuch
Verzeichnis der Kirchenaustritte sowie der Auf-
nahmen in die Kirche

b) Schriftgut der Vermögensverwaltung
Baujournale über wichtigere Baurnaßnahmen
Baupläne (einschließlich Lagepläne und Statik)
sowie Zeichnungen für Kunstgegenstände
Bilanzen mit Gewinn- und Verlustrechnungen
für Sonderbetriebe (Krankenhäuser, Pflege-
heime usw.)
Einheitswertbescheide

Erbbaurecht- und Erbpachtverträge
Grundstücksmappe
Inventarverzeichnisse

Jahresrechnungen mit letztgültigem Haushalts-
plan für alle (Teil-) Haushalte der Kirchen-
gemeinde
Kirchenvorstandsprotokolle
Lagerbuch
Rechnungen über den Erwerb oder die Herstel-
lung von bedeutendemKircheninventar, Kunst-
gegenständen, Glocken und Orgeln
Rentbuch
Stiftungsverzeichnis
Stiftungsurkunden
Urkunden über bedeutendere Erbschaften und
Vermächtnisse
Urkunden über Käufe, Belastungen und Ver-
äußerungen von Grundstücken
Urkundenbuch

c) Sonst~ges Schriftgut
Gewohnheitsrechte und Sonderrechte
Grundsatzangelegenheiten (Tendenzschutz,
kulturpolitische Auseinandersetzungen usw.)
Patronatsangelegenheiten '.

Pfarrchronik (eventuell auch Pfarrbriefe, Pfarr"
nachrichten und Verkündigungsbücher)
Pfarrbezirksumschreibung (einschließlich. Kar-
ten)
Pfarrgründung
Satzungen und andere archivwürdige Unter-
lagen kirchlicher Vereine
Urkunden über die Errichtung und Verände-
rung der Pfarrei
Urkunden über die Konsekration von Kirchen,
Benediktionen von Gebäuden und Einrich-
tungen

2. Mindestens 100 Jahre aufzubewahren sind:
Anlagen zum Taufbuch
Brautexamensniederschriften nebst Anlagen.
Verzeichnis der Erstbeichtenden und Erstkommu-
nikanten
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3. Mindestens 50 Jahre aufzubewahren sind:
Bescheide über Zuschüsse der Öffentlichen Hand

für Maßnahmen der Denkmalpflege und Kunst
Hypothekenbriefe
Personalakten. (insbesondere Arbeitsverträge, Ver-
gütungsnachweise, Sozialversicherungsbeiträge
und Zeugniserteilungen)
Schuldurkunden
Treuhandbuch

4. Mindestens 10 Jahre über die Laufzeit oder Gültig-
keit bzw. den Abschluß hinaus aufzubewahren
sind:
Darlehensverträge
qa~tpriesterbuch (Zelebrationsverzeichnis)
Journale bzw. Jahreslisten der EDV-Buchführung
Kassenbuch
Kollekteneingangsbuch
Meßanschreibebuch (Gottesdienstkalender)
Mietverträge
Pachtverträge
Prozeßakten, Urteile, Vergleiche
Sparkassenbücher
Steuerbescheide

Unterlagen über die Genehmigung von Meßstif-
tun gen
Versicherungsverträge
Visitationsberichte der Definitoren

Wählerlisten für Kirchenvorstands- und Pfarrge-
meinderatswahl

5. 10 Jahre - jedoch mindestens 1 Jahr nach Anerken-
nung aller Abrechnungen und Nachweise durch
das Erzb. Generalvikariat oder andere Behörden -
aufzubewahren sind:

Alle übrigen Abrechnungen und Nachweisungen,
Bücher und Nebenbücher, die vom Rendanten ge-
führt werden, sowie die Rechnungsbelege, Konto-
auszüge und Bankbelege
Belege und Nachweise, die länger als 10 Jahre
aufzubewahren sind, sollen sogleich entsprechend
gekennzeichnet werden. .

B. Kindergärten (Spezielle Unterlagen)
1. 30 Jahre aufzubewahren sind:

Alle Unterlagen der Kindergartenverwaltung, ins-
besondere solche, die wegen eventueller Scha-
densersatzforderungen von Bedeutung sind
Ausgenommen sind die unter. Ziffer A. 3. angeführ-
ten Personalakten.

2. 10 Jahre aufzubewahren sind:
Abrechnungen betr. Mittagsspeisung
Anwesenheitslisten von Eltern an Elternabenden
Anwesenheitslisten von Kindern
Inventarlisten
Karteikarten für Kinder

C. Friedhöfe (Spezielle Unterlagen)
1. Dauernd aufzubewahren sind:

Beerdigungsverzeichnisse
Begräbnisregister
Belegungsplan
Friedhofsangelegenheiten grundsätzlicher Art
(Neuanlage, Erweiterung usw.)
Gesamtplan
Grabkaufregister
Grabstätten, historische
Grabunterhaltungsakten, langfristige
Gräberverzeichnisse
Namenskartei

Register über Urnenbestattungen
2. 10 Jahre aufzubewahren sind:

Bestattungsangelegenheiten unbekannter Toter
Grabunterhaltungsakten, soweit nicht langfristig
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D. Krankenhäuser, Pflegeheime und andere Eimkhtun-
gen in der Trägerschaft von Pfarreien
Für diese Bereiche gelten die staatlichen oder kom-
munalen Bestimmungen.

11. Kassationsordnung

Gemäß der von der Deutschen Bischofskonferenz emp-
fohlenen Kassationsordnung vom 18.-21. September 1972
wird für die Pfarreien des Erzbistums folgendes bestimmt.

1. Bei jeder Kassation muß der Gefahr begegnetwerden,
daß archivwürdiges Material vernichtet wird.

2. Archivwürdig sind alle Unterlagen, die Auskunft über
die Pfarr-, Dekanats- und Ortsgeschichte geben kön-
nen. Hierzu zählen grundsätzlich alle Akten und
Belege vor 1900. Bei jüngerem Schriftgut - auch sol-
chem der pfarreigenen Einrichtungen - ist nach
Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu prüfen, welche
Unterlagen wegen ihres historischen, wissenschaft-
lich-technischen oder künstlerischen Quellenwertes
dauernd aufbewahrt werden sollen. Dasselbe gilt für
den allgemeinen Schriftwechsel, soweit die Vorgänge
abgeschlossen sind oder das Schriftgut für die lau-
fende Verwaltung nicht mehr benötigt wird.
Im Zweifelsfalle erteilt das Historische Archiv des Erz-

I' bistums Köln
.
, -Gereonstr. 2-4, 5000 Köln 1, Auskunft.

~. Vor einer beabsichtigten Aussonderung und Vernich-
tung (Kassation) von Schriftgut ist Verbindung mit
dem Historischen Archiv des Erzbistums Köln aufzu-
nehmen. Eine Kassation darf nur mit Zustimmung des
Leiters des Historischen Archivs des Erzbistums Köln
oder eines von ihin Beauftragten vorgenommen
werden.

4. Über die Kassation ist ein Protokoll aufzunehmen. Die-
ses ist von den an der Kassation Beteiligten zu unter-
schreioen und ins Pfarrarchiv zu übernehmen. Eine
Zweitausfertigung erhält das Historische Archiv des
Erzbistums Köln.

5. Das zu kassierende Schriftgut ist (mit einem Reißwolf)
zu zerkleinern, zu verbrennen oder einer für zuverläs-
sige Beseitigung anerkannten Firma zu übergebe!l.

Das Erzbischöfliche Generalvikariat


